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Förderprogramm 2010

Wer die Umwelt schont, soll belohnt werden. Das ist die Philosophie, 

die hinter dem Förderprogramm 2010 der EWV steckt.

Die verschiedenen Maßnahmen im Überblick:
➜ Wer seine Heizanlage auf regioerdgas umstellt, erhält einen Bonus in Höhe von 

150 Euro.

➜ An der Öl- bzw. Flüssiggastankentsorgung beteiligen wir uns mit 100 Euro.

➜ Sie investieren als Erdgaskunde in moderne Brennwerttechnik. An einem Erdgas-

kesseltausch beteiligen wir uns mit 100 Euro.

➜ Eine Solarkollektoranlage in Verbindung mit einer Erdgasheizung und einem 

regioerdgas-Vertrag ist der EWV 50 Euro wert.

➜ regiostrom-Kunden erhalten beim Einbau einer Wärmepumpe für Heizung und 

Warmwasserbereitung 150 Euro, wenn die Anlage nur das Wasser wärmt 100 Euro.

➜ Auch wer sich als regiostrom-Kunde einen besonders sparsamen Wärmepumpen-

Wäschetrockner oder als regioerdgas-Kunde einen Erdgas-Wäschetrockner zulegt, 

erhält einen Bonus von 50 Euro.

➜ Wer im Versorgungsgebiet der EWV wohnt, und sich ein neues Erdgasfahrzeug an

schafft oder ein vorhandenes Benzinfahrzeug auf Erdgas umrüstet, erhält von der 

EWV einen Tankgutschein über 500 Kilo Erdgas.

Sie sind interessiert? 
Weitere Informationen, die Fördervoraussetzungen sowie den Förderantrag erhalten Sie
➜ per E-Mail bei heike.asten@ewv.de 

oder Tel. 02402/101-1572 (mo-fr von 8-13 Uhr)
➜ per E-Mail bei melanie.huendgen@ewv.de 

oder Tel. 02402/101-1539 (mo-fr von 8-12 Uhr)
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Voraussetzungen
➜ Kunde der EWV zum Zeitpunkt der Antragstellung mit ausgeglichenem Kundenkonto.
➜ Energieliefervertrag mit der EWV für 2 Jahre.
➜ Gilt für Endverbraucher/Privatkunden im Versorgungsgebiet der EWV.
➜ Inbetriebnahmedatum zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2010.

Am besten eine Fachfirma vor Ort
Die fertiggestellten Anlagen sind von einer möglichst örtlich ansässigen Fachinstallationsfirma 
entsprechend den Vorgaben unserer Abnahme-/Inbetriebnahmeprotokolle in Betrieb zu nehmen. 
Eine Liste unserer Vertragsinstallationsunternehmen finden Sie im Internet unter www.ewv.de.

Die Auszahlung
Für die Auszahlung des Zuschusses brauchen wir von Ihnen
➜ Den bei uns erhältlichen Förderantrag, innerhalb von 3 Monaten nach Inbetriebnahme 

ausgefüllt zurück.
➜ Eine Rechnung.
➜ Sowie das von der Installationsfirma ausgefüllte Abnahme-/

Inbetriebnahmeprotokoll der Anlage.
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Für das Förderprogramm steht ein begrenztes Budget bereit. Sollten diese Mittel vorzeitig erschöpft sein,
endet damit auch das Förderprogramm. 

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förderung besteht nicht. Die EWV behält sich das Recht vor,
eine Förderung auszuschließen und das Förderprogramm jederzeit zu ändern oder einzustellen. 




